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gewährleistet, daß die ihm unterstellten staatlichen Organe, die wirtschafts
leitenden Organe, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen ihre Tätigkeit auf 
der Grundlage der Gesetze und anderen Rechtsvorschriften ausüben.

(2) Im Rahmen der Gesetze und Beschlüsse der Volkskammer erläßt der 
Ministerrat Verordnungen und faßt Beschlüsse.“

§ 32
Artikel 79 erhält folgende Fassung:
„(1) Der Ministerrat besteht aus dem Vorsitzenden des Ministerrates, den Stell
vertretern des Vorsitzenden und den Ministern.
(2) Der Vorsitzende des Ministerrates wird von der stärksten Fraktion der Volks
kammer vorgeschlagen und von der Volkskammer mit der Bildung des Minister
rates beauftragt.
(3) Der Vorsitzende und die Mitglieder des Ministerrates werden nach der 
Neuwahl der Volkskammer von ihr auf die Dauer von 5 Jahren gewählt.

(4) Der Vorsitzende und die Mitglieder des Ministerrates werden vom Vor
sitzenden des Staatsrates auf die Verfassung vereidigt.“

§ 33

Artikel 80 erhält folgende Fassung:
„(1) Der Ministerrat ist ein kollektiv arbeitendes Organ. Für die Tätigkeit des 
Ministerrates tragen alle seine Mitglieder die Verantwortung. Jeder Minister 
leitet verantwortlich das ihm übertragene Aufgabengebiet.

(2) Der Ministerrat bildet aus seiner Mitte das Präsidium des Ministerrates.

(3) Der Vorsitzende des Ministerrates leitet den Ministerrat und das Präsidium.

(4) Nach Ablauf der Wahlperiode der Volkskammer setzt der Ministerrat seine 
Tätigkeit bis zur Wahl des neuen Ministerrates durch die Volkskammer fort.“

§ 34

Artikel 83 Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Sie kontrollieren die Durchführung der Gesetze und anderen Rechtsvorschrif
ten sowie der Beschlüsse der Volksvertretung durch den Rat und dessen 
Fachorgane.“

§ 35

Artikel 89 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Rechtsvorschriften dürfen der Verfassung nicht widersprechen. Über 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Rechtsvorschriften entscheidet die 
Volkskammer.“

§ 36 •

Artikel 103 wird durch folgenden Absatz 3 ergänzt:
„(3) Das Verfahren der Bearbeitung der Eingaben wird durch Gesetz bestimmt.“

§ 37

Artikel 104 und 105 werden gestrichen.

§ 38

1. Artikel 106 bis 108 werden Artikel 104 bis 106.

2. Abschnitt V der Verfassung umfaßt die Artikel 105 und 106.


